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Ab 14.4.2020 können – zusätzlich zu den schon bisher offenen Geschäften/Branchen – „alle
sonstigen Betriebsstätten des Handels, die dem Verkauf von Waren, der Herstellung, der
Reparatur oder der Bearbeitung von Waren dienen“ w ieder die Geschäfte öffnen. Somit auch
der Buchhandel, wobei folgende Einschränkungen für alle ab 14.4. offenen Geschäfte
gelten:

Der Kundenbereich im Inneren darf maximal 400 m2 betragen; eine nachträgliche
Verkleinerung ist unzulässig (zB durch Trennwände, Absperrungen etc.)
MitarbeiterInnen mit Kundenkontakt und Kunden selbst haben eine „den Mund-
Nasenbereich gut abdeckende, mechanische Schutzvorrichtung“ zu tragen – also
klassischen Mund-Nasen-Schutz, wohl auch Schals oder Tücher. Eine Plexiglaswand
oder Gesichtsschutz-Schild alleine reichen nicht aus; keine Pflicht den Kunden Masken
zur Verfügung zu stellen.  
Der Mindestabstand von 1 Meter zu anderen Personen bleibt weiterhin bestehen

Nicht mehr als 1 Kunde pro 20 m2 der Gesamtverkaufsfläche; bei Geschäftslokalen

unter 20 m2 darf nur 1 Kunde die Betriebsstätte betreten – dies ist durch den
Betreiber sicher zu stellen (zB Eingangskontrolle, Hinweisschild)
Öffnungszeiten sind an Werktagen von 07:40 bis längstens 19:00 Uhr möglich

In baulich verbundene Betriebsstätten (zB Einkaufszentren) sind die Kundenbereiche der
Betriebsstätten zusammen zu zählen, wenn der Kundenbereich über das Verbindungs  -
bauwerk betreten w ird. Hingegen werden die einzelnen Kundenbereiche nicht über ein
Verbindungsbauwerk betreten, so werden die Kundenbereiche nicht addiert (zB
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Fachmarktzentren)

Obige Einschränkungen gelten bis 30.4.2020. Hier finden Sie die entsprechende
Rechtsgrundlage BGBl II 96/2020 idF 151/2020.

Gleichzeitig mit dieser Verordnung wurde auch die Verordnung betreffend
Ausgangsbeschränkungen angepasst. Demnach sind ab 14.4.2020 (ebenfalls bis
30.4.2020) nicht mehr nur Einkäufe zur Deckung der „notwendigen Grundbedürfnisse des
täglichen Lebens“ möglich, sondern generell zum „Erwerb von Waren oder
Inanspruchnahme von Dienstleistungen“ im oben dargestellten Umfang.

Wichtig ist noch, dass bei Fahrgemeinschaften mit Personen, die nicht im gemeinsamen
Haushalt leben, ebenfalls ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist und ein Mindestabstand von
1 Meter gegenüber anderen Personen einzuhalten ist.
Ergänzend noch der Hinweis, dass ab 14.4.2020 auch in Massenbeförderungsmitteln ein
Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist und dabei ein Mindestabstand von 1 Meter einzuhalten ist.
Auch in den oben beiden dargestellten Fällen gilt die Tragepflicht von Mund-Nasen-Schutz
nicht für Kinder bis 6 Jahre. Die Verordnung finden Sie hier.

Weitere Informationen zu Mund-Nasen-Schutz finden Sie in diesem Informationsblatt: 
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/Informationsblatt-covid-19-schutzmasken.pdf
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Die WKOÖ hat für Händler die noch keinen eigenen Onlineshop haben, aber dennoch
Kunden halten oder gewinnen möchten, ein einfaches und schnelles Tool entw ickelt,
welches die Erstellung eines eigenen Onlineshops ermöglicht.

Nähere Infos und gleich zum eigenen Onlineshop unter mein-handel.at.
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